
 

  

S 35 AL 144/00

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 8
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 35 AL 144/00
Datum 27.09.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 AL 402/02
Datum 11.07.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
27. September 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist der Eintritt einer Sperrzeit sowie die Erstattung von
Leistungen streitig.

Der am 1945 geborene KlÃ¤ger, Elektriker, ist seit 1990 Ã¼berwiegend bei der
Beklagten arbeitslos gemeldet und bezog zunÃ¤chst Arbeitslosengeld (Alg) und im
Anschluss daran Arbeitslosenhilfe (Alhi). Am 12.05.1999 unterbreitete ihm die
Beklagte postalisch mit Rechtsfolgenbelehrung ein Arbeitsangebot als Elektro-
Installateur beim Diakonischen Werk des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks
R. e.V. Am 19.05.1999 teilte das Diakonische Werk der Beklagten mit, der KlÃ¤ger
sei nicht eingestellt worden, weil er mit der BegrÃ¼ndung abgesagt habe, wenn die
Arbeit Ã¼ber drei Monate dauere, habe er kein Interesse. Der KlÃ¤ger Ã¤uÃ�erte
sich dahingehend, er habe sich am 19.05. 1999 persÃ¶nlich beim Arbeitgeber
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vorgestellt. Dort sei vereinbart worden, dass er nach einer Bedenkzeit am
nÃ¤chsten Morgen um 8.00 Uhr Bescheid geben wÃ¼rde. Nachdem Frau W. von der
Diakonie um 8.15 Uhr zurÃ¼ckgerufen habe, habe er erklÃ¤rt, dass er sich
vorstellen kÃ¶nne, diese Arbeit eventuell fÃ¼r drei Monate auszufÃ¼hren, es aber
lÃ¤nger einfach (oder eigentlich) fÃ¼r sinnlos halte. Sein "privates
Kontrastprogramm" werde er nicht mehr wie frÃ¼her einem ArbeitsverhÃ¤ltnis
unterordnen.

Mit Bescheid vom 13.08.1999 stellte die Beklagte daraufhin den Eintritt einer
Sperrzeit vom 20.05. bis 11.08.1999 fest. Das Angebot habe den GrundsÃ¤tzen
einer sachgerechten Arbeitsvermittlung entsprochen. Es sei insbesondere zumutbar
gewesen. Ein wichtiger Grund fÃ¼r die Ablehnung habe nicht vorgelegen.
Gleichzeitig wurde die Bewilligung der Leistung gemÃ¤Ã� Â§ 48 Zehntes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB X) fÃ¼r die Zeit vom 20.05. 1999 bis 31.07.1999
rÃ¼ckwirkend ab dem Zeitpunkt der Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse aufgehoben und
der KlÃ¤ger zur Erstattung der zu Unrecht erbrachten Leistungen in HÃ¶he von DM
2.907,59 auf- gefordert. Den Widerspruch vom 13.09.1999 wies sie mit
Widerspruchsbescheid vom 21.12.1999 zurÃ¼ck.

Mit Urteil vom 27.09.2002 hat das Sozialgericht (SG) die Klage abgewiesen. Die
GrÃ¼nde fÃ¼r das Fehlschlagen des Vermittlungsversuchs seien vom KlÃ¤ger zu
vertreten. Zwar kÃ¶nne er nach Art.12 Grundgesetz nicht gezwungen werden, die
vom Arbeitsamt angebotene Arbeitsstelle anzunehmen, doch habe er gegenÃ¼ber
der Solidargemeinschaft der in der Arbeitslosenversicherung versicherten
Arbeitnehmer bzw. gegenÃ¼ber dem Steuerzahler die Verpflichtung, alle
zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, die ihm nachgewiesene
Arbeitsgelegenheit zu nutzen. Er mÃ¼sse sich so verhalten, wie es das
Eigeninteresse eines vernÃ¼nfti- gen Arbeitslosen, dem die Beklagte die
Arbeitslosigkeit nicht durch finanzielle Zuwendungen erleichtert, verhalten wÃ¼rde.
In diesem Sinne habe es dem KlÃ¤ger oblegen, sich bei der persÃ¶nlichen
Vorstellung bei dem Arbeitgeber als interessierter Stellenbewerber zu geben,
jedenfalls von sich aus nicht Ã�uÃ�erungen zu machen, von denen er habe
annehmen mÃ¼ssen, dass sie den Arbeitgeber von einer Einstellung abhalten
wÃ¼rden. FÃ¼r die Ablehnung des Arbeitsangebotes habe der KlÃ¤ger auch keinen
wichtigen Grund gehabt. Nach 10-jÃ¤hriger Ã¼berwiegender Arbeitslosigkeit bzw.
fast 4-jÃ¤hriger unterbrochener Arbeitslosigkeit sei die Beklagte berechtigt und
verpflichtet gewesen, den KlÃ¤ger in seinen Beruf als Elektriker zu vermitteln. Denn
die Vermitt- lung in Arbeit gehe dem Bezug von Leistungen vor. Auch lÃ¤ge keine
besondere HÃ¤rte vor. Denn diese setze voraus, dass der KlÃ¤ger irrtÃ¼mlich und
entschuldbar das Vorliegen eines wichtigen Grundes angenommen habe. DafÃ¼r
seien aber weder GrÃ¼nde vorgetragen worden, noch wÃ¼rden sich solche aus
dem Sachverhalt ergeben. Angesichts der Tatsache, dass der KlÃ¤ger trotz der
langjÃ¤hrigen Arbeitslosigkeit nicht bereit gewesen sei, jede ihm zumutbare Arbeit
anzunehmen, sei eine Sperrzeit von zwÃ¶lf Wochen gerechtfertigt. Die Beklagte
habe daher die Entschei- dung Ã¼ber die Bewilligung von Alhi nach Â§ 48 SGB X
aufzuheben gehabt. Nach Â§ 50 SGB X sei der KlÃ¤ger verpflichtet, die von der
Beklagten zu Unrecht erbrachten Leistungen zu erstatten.
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https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/GG/12.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/50.html


 

Im Berufungsverfahren wiederholen die Beteiligten im Wesentlichen ihr bisheriges
Vorbringen.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 11.07.2003 wies der Vorsitzende die
Beklagte darauf hin, dass im Bescheid vom 13.08.1999 die Bewilligung der Alhi nur
bis zum 31.07.1999 aufgehoben worden sei, so dass der KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit vom
01.08. bis 11.08.1999 einen Anspruch auf Alhi habe. Daraufhin erklÃ¤rte die
Beklagte, dass sie dem KlÃ¤ger fÃ¼r diesen Zeitraum Alhi nachzahlen wÃ¼rde.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
27.09.2002 sowie den Bescheid vom 13.08.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 21.12.1999 aufzuheben und fÃ¼r diese Zeit
Arbeitslosenhilfe zu bewilligen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird im Ã�brigen auf den Inhalt der Akten der
Beklagten und der Verfahrensakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -), ein AusschlieÃ�ungsgrund (Â§ 144 Abs.1 SGG) liegt
nicht vor.

In der Sache erweist sich das Rechtsmittel als unbegrÃ¼ndet. Zu Recht hat das SG
MÃ¼nchen mit Urteil vom 27.09.2002 die Klage abgewiesen, da die Bescheide der
Beklagten vom 13.08.1999 und 21.12.1999 nicht zu beanstanden sind.

Hat der Arbeitslose trotz Belehrung Ã¼ber die Rechtsfolgen eine vom Arbeitsamt
unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der TÃ¤tigkeit angebotene Arbeit
nicht angenommen oder nicht angetreten (Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung),
ohne fÃ¼r sein Verhalten einen wichtigen Grund zu haben, so tritt gemÃ¤Ã� Â§ 144
Abs.1 Nr.2 Dittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) eine Sperrzeit von zwÃ¶lf Wochen
ein.

Dem KlÃ¤ger wurde am 12.05.1999 eine Arbeit als Elektro-Installateur beim
Diakonischen Werk des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks R. e.V. mit
Rechtsfolgenbelehrung unterbreitet. Unstreitig ist ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
durch das Verhalten des KlÃ¤gers nicht zustande gekommen, weil dieser sich
lediglich bereit erklÃ¤rt hat, drei Monate die angebotene Arbeit auszufÃ¼hren. Das
Arbeitsangebot war zumutbar und entsprach den GrundsÃ¤tzen einer
sachgerechten Arbeitsvermittlung. Der KlÃ¤ger hatte fÃ¼r sein Verhalten auch
keinen wichtigen Grund. Zudem fÃ¼hren die fÃ¼r den Eintritt der Sperrzeit
angegebenen Tatsachen auch nicht zur Annahme einer besonderen HÃ¤rte. Der
Senat folgt im Ã�brigen den AusfÃ¼hrungen des SG in den EntscheidungsgrÃ¼nden
des angefochtenen Urteils und sieht daher gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG von einer
weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab.
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https://dejure.org/gesetze/SGG/143.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/144.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html


 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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